
Mindestabstand einhalten. Ist nicht gesi
chert, daß die Nachbarbebauung einen 
Abstand von mindestens 5 m einhält, so 
müssen die Außenwände sogar Brand
wände sein (§ 32 LBO NW). Bei der Ver
wendung von G 90-Verglasungen brauch
ten wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken zu bestehen, Verglasungen 
beschränkter Größe zu gestatten. 

Dies giltauch fürden Fall überEckzusam
menstoßender Gebäudeteile, die im 
Innern durch Brandwände getrennt wer
den müssen. Hier ist ein 3 m breiter Strei
fen der Außenwand als Brandwand aus
zubilden. Bild 1 zeigt, daß bei Verwendung 
von G 90-Verglasungen dieses Maß redu 
ziert werden könnte. 

G-Verglasungen in von innen nach außen 
feuerwiderstandsfähigen Außenwänden 
verhindern wirksam das Herausschlagen 
von Flammen aus den sonst nach kurzer 
Zeit zerstörten Fensteröffnungen. So 
stellen derartige Verglasungen einen 
durchaus wirksamen Schutz vor dem 
Feuerüberschlag in die Obergeschosse 
dar und machen weitere Vorkehrungen 

im Außenwandbereich, z. B. auskragende 
Deckenplatten, überflüssig. Ähnlich 
könnte von Auflagen in den Richtlinien für 
die Verwendung brennbarer Baustoffe im 
Hochbau für stabförmige Unterkonstruk
tionen und Halteelemente bei hinterlüfte
ten Außenwandbekleidungen abgese
hen werden . 
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Sicherheitsregeln für den Brand- und 
Explosionsschutz in Spanplattenanlagen 

Im Auftrag der Holz-Berufsgenossen
schaft hat der Arbeitskreis "Feuerschutz" 
im Fachausschuß "Holz" die "Sicherheits
regeln Spanplattenanlagen" - wie ihr 
Kurztitel lautet erarbeitet. Die 
Sicherheitsregeln*) sind am 1. 4. 1981 in 
Kraft getreten. 

Gründe für die Aufstellung der 
Sicherheitsregeln 

Die wesentlichen Gründe für die Erstel
lung der Sicherheitsregeln Span platten
anlagen waren : 

Immer wieder auftretende Brände 
und Explosionen mit Personenschä
den bzw. hohem Personenschadenri
siko in Spanplattenanlagen und ähnli 
chen Anlagen der Holzbranche, 

Brand- und Explosionskatastrophen 
in anderen Ländern oder anderen 
Branchen mit ähnlich gelagerten Risi 
ken wie chemische Industrie und Nah
rungsmittelindustrie, 

• Die Sicherheitsregeln können unte r der Bestell
Nummer ZH 1/114 beim Carl Heymanns-Verlag KG ., 
GereonstraBe 18- 32, 5000 KÖln 1, bezogen werden. 

Dipl.-Ing. Bernd Schulze, Holzberufsge
nossenschaft, Stuttgart 

Bernd S c h u I z e 

das Fehlen branchenspezifischer 
Regeln , die einen Mindest-Sicher
heitsstandard festlegen und konkrete 
Einrichtungen und Maßnahmen nen
nen, die nach heutigem Stand der 
Technik in Spanplattenanlagen an
wendbar sind. 

Die §§ 43 und 44 der Unfallverhütungs
vorschriften (UVV) "Allgemeine Vorschrif
ten " (VBG 1) und die Explosionsschutz
richtlinien (EX -RL) enthalten allgemein 
gehaltene Brand- und Explosionsschutz
maßnahmen als übergeordnete Schutz
ziele. 

Anwendungsbereiche 

Neben den im Titel genannten Anlagen 
zur Herstellung von Spanplatten sind die 
Sicherheitsregeln entsprechend ihrem 
Abschn itt 1 "Anwendungsbereich" auch 
auf Anlagen anzuwenden, die mit zumin 
dest teilweise ähnlichen Produktionsver
fahren oder Risiken arbeiten. Dies sind 
Anlagen zur Herstellung von Spanform
teilen , Faserplatten und Faserformteilen 
sowie Holzmehl. 

Zum Inhalt wird hier zunächst ein Über
blick gegeben und dann auf ein paar 
Schwerpunkte eingegangen . Die im fol
genden verwendeten Abschnittsziffern 

entsprechen denen der Sicherheitsre
geln . 

Inhalt 

Nach den Abschnitten : 

1. Anwendungsbereich 

2. Begriffsbestimmungen 

beinhalten die Sicherheitsregeln Forde
rungen, Empfehlungen und Erläuterun
gen in den Abschnitten : 

3. Sicherheitseinrichtungen 

4. Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
explosionsfähiger Atmosphäre 

5. Anwendungen von Sicherheitsein-
richtungen und Schutzmaßnahmen 

6. Betrieb 

7. Überwachung und Prüfung. 

Termine für erstmalige Anwendung bzw. 
Nachrüstung sind angegeben in Ab
schnitt: 

8. Gültigkeit. 

Sicherheitseinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen 

In den Abschnitten 3 und 4 werden Ein 
richtungen und Maßnahmen vorgezogen 
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behandelt, die an mehreren Teilen der 
Spanplattenanlage angewendet werden 
können. Weil die primäre oder über
geordnete Maßnahme der Vermeidung 
explosionsfähiger Staub/Luft-Gemische 
z. B. durch Inertisierung oder Befeuch
tung aus wirtschaftlichen Gründen in 
derartigen Anlagen kaum durchführbar 
ist, ist zunächst Schwerpunkt das Vermei
den von Zündquellen, insbesondere 
durch: 

3.1 Einrichtungen zum Abscheiden von 
Fremdkörpern (Bild 1). 
An vielen Stellen der Anlage können 
durch Fremdkörper Funken und damit 
Brände und Explosionen entstehen. Da 
Fremdkörper sowohl mit dem Rohstoff 
als auch aus Einrichtungen der Spanplat
tenanlage selbst in den Fertigungsprozeß 
gelangen können, müssen an mehreren 
Stellen der Spanplattenanlage Fremd
körper durch geeignete Einrichtungen 
entfernt werden. 

3.3.7-3.3.9 Funkenlöschanlagen 
(Bild 2) . 
Funkenlöschanlagen haben sich seit 
Anfang der 70er Jahre als wirksames Mit
tel zur Löschung von Funken und Glimm
nestern bewährt. Solche Zündquellen 
können durch andere Einrichtungen -
wie z. B. nach 3.1 zu r Fremdkörperab
scheidung - nicht mit ausreichender 
Sicherheit vermieden werden. 

Für Funkenlöschanlagen werden in der 
Bundesrepublik Deutschland in den 
Sicherheitsregeln Spanplattenanlagen 
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Bild 1. 
Einrichtung zum Abschei
den von Fremdkörpern . 

erstmals sicherheitstechnische Forde
rungen gestellt, und es wird auf Anwen
dung und Besonderheiten hingewiesen. 
Neben allgemeinen Forderungen in den 
Abschnitten 3.3.2 bis 3.3.4, die auch für 
andere Brandmelde- und Feuerlöschan
lagen gelten, werden an Funkenlöschan
lagen als Sicherheitseinrichtungen fol
gende Anforderungen gestellt: 

3.3.7 Funkenlöschanlagen müssen den 
einschlägigen VDE-Bestimmungen VDE 

Bild 2. Funkenlöschanlage. 

0800 und VDE 0833 entsprechen. Es wird 
eine der Gefahrenlage angepaßte Not
stromüberbrückungszeit von 4 Stunden 
zugestanden. 

3.3.8 Melder und Löschstationen sind 
verschmutzungssicher auszubilden und 
anzuordnen . Kontrollmöglichkeiten des 
Löscherfolges, z. B. durch eine zweite 
Melderstation, sind zumindest an beson
ders gefährdeten Stellen empfehlens
wert. 

3.3.9 Funkenlöschanlagen müssen 
regelmäßig geprüft und gewartet werden 
können . Zur regelmäßigen Prüfung der 
Funktionsfähigkeit im Betrieb können 
wegen der oft schwierigen Zugänglich 
keit von Meldern und Löschstationen in 
der Anlage zusätzliche Prüfeinrichtungen 
erforderlich sein . 

Da sich Explosionen durch vorbeugende 
Maßnahmen, wie z. B. das Vermeiden von 
Zündquellen , nicht völlig ausschließen 
lassen, muß dem Vermeiden gefährlicher 
Explosionsauswirkungen ebenso große 
Aufmerksamkeit gewidmet werden , z. B. 
durch : 

3.4.3 Explosionsdruckentlastung. 
Unter den Einrichtungen zum Schutz 
gegen Explosionsauswirkungen ist die 
Druckentlastung wegen der technischen 
Möglichkeiten und des Aufwandes zur 
Zeit die in der Holzindustrie am ehesten 
anwendbare Maßnahme. Durch Druk
kentlastung soll das Zerstören der Anla
genteile und damit das mögliche Wegflie
gen von Tei len verhindert werden . 

3.4.5 Einteilen der Anlage in Explosions
abschnitte. 
Wegen der Verbindung der Anlagenteile 
können sich Explosionen ggf. über weite 
Strecken fortpflanzen , zu Detonationen 



steigern und Folgebrände und -explosio
nen auslösen. Deshalb sollte die Anlage 
an geeigneten Stellen mit Einrichtungen, 
die das Durchschlagen von Explosionen 
verhindern ("flammendurchschlagsiche
re" Einrichtungen) , in Explosionsab
schnitte unterteilt werden. 

4.1 Verhinderung und Beseitigung von 
Staubablagerungen in Betriebsräumen 
(Bild 3) . 
Raumexplosionen, als der gefährlichsten 
Folge von kleineren Primärexplosionen in 
Anlagenteilen , soll durch diese Maß
nahme vorgebeugt werden. In Gebäude
teilen außerhalb der Anlagenteile sollen 
sich keine Staubmengen ansammeln, die 
bei Aufwirbelung eine explosible Atmo
sphäre in gefahrdrohender Menge bilden 
können. 

Anwendungen von Sicherheits
einrichtungen und Schutzmaßnahmen 

In Abschnitt 5 ist festgelegt, welche der in 
den Abschnitten 3 und 4 behandelten Ein
richtungen und Maßnahmen am jeweili
gen Anlagenteil anzuwenden ist. Außer
dem werden ggf. weitere Forderungen an 
die Anlagenteile selbst gestellt. 

Die Anlagenteile werden in der Reihen
folge eines Blockschaltbildes (siehe 
Bild 4) behandelt. In diesem Schaltbild ist 
eine idealisierte Spanplattenanlage wie
dergegeben, in der alle wesentlichen zur 
Spanplattenherstellung benötigten Anla
genteile enthalten sind. In der Praxis kön 
nen Anlagenteile an anderer Stelle 
angeordnet oder nicht vorhanden sein ; 
auch sind Koppelungen von mehreren 
Strängen möglich. Bei Holzmehlanlagen 
reduziert sich der Produktionsablauf 
wesentlich. Die durch Symbole angege
benen Schutzeinrichtungen können zum 
Teil alternativ angewendet werden. Bei 
der Vielfalt der ausgeführten Anlagen 
wird sich für jede Anlage eine individuelle 
Brand- und Explosionsschutz-Lösung 
ergeben. 

Im folgenden soll nur auf die Anlagenteile 
eingegangen werden, die sich als Gefah
renschwerpunkte erwiesen haben und 
besonders sorgfältig abzusichern sind, 
nämlich : 

Trockner 
Mühlen 
Schleifstraßen. 

Die Anlagenteile der Spanaufbereitung, 
zu denen Trockner und Mühlen gehören, 
sind aus Sicht des Brand-und Explosions
schutzes möglichst im Freien oder in min
destens teilweise offenen Gebäuden auf
zustellen . Wenn aus Gründen des Immis
sionsschutzes doch eine Aufstellung in 
geschlossenen Räumen notwendig ist, 
darf bei einer Explosion keine zusätzliche 
Gefährdung durch wegfliegende oder 

Bild 3. 
Beseitigung von Staubabla
gerungen in Betriebsräumen. 

einstürzende Gebäudeteile entstehen. In 
der Nähe dieser Anlagenteile dürfen sich 
keine ständigen Arbeitsplätze befinden 
(Abschnitt 5.4.1). 

5.5 Trockner. 
Ganz allgemein ist Bränden, die durch 
Überhitzung entstehen, durch Steuer-, 
Regel- und Begrenzungseinrichtungen 
vorzubeugen. Explosionen ist durch Ver
meiden von Zündquellen und Überhit
zungen vorzubeugen. 

Damit Glimmnester und brennende 
Späne nicht in nachgeschaltete Anlagen
teile gelangen können, sind am Trockner
ausgang weitere Einrichtungen zu instal
lieren, wie : 

Funkenlöschanlagen 
Feuerschutzpuffer 
reversierbare Förder
einrichtungen 
Brandmelder 
Einrichtungen gegen die 
Auswirkung von Explosionen . 

5.7 Mühlen. 
Vor jeder Mühle müssen Einrichtungen 
zur Abscheidung von Fremdkörpern vor
handen sein. 

Nach Mühlen, die im Trockenspanbereich 
arbeiten, ist das Weitertragen von Zünd
quellen zu verhindern , z. B. durch : 

Funkenlöschanlagen 
flammendurchschlagsichere 
Einrichtungen. 

5.12 Schleifstraßen. 
Neben Einrichtungen , die das Entstehen 
von Zündquellen in Schleifstraßen ver
hindern sollen, ist das Weitertragen von 
Funken in die nachgeschalteten Filter 
durch Funkenlöschanlagen in der Ab
saugrohrleitung zu verhindern . 

Gültigkeit 

Die Sicherheitsregeln Spanplattenanla
gen gelten uneingeschränkt für in 
Zukunft zu errichtende Anlagen oder 
Umbauten . Einige Mindestanforderun
gen sind aber gemäß Abschnitt 8 "Gültig
keit" auch an bestehende Anlagen 
gestellt. Dadurch ergibt sich für einige 
Spanplattenanlagen die Notwendigkeit 
der Nachrüstung. Die Nachrüstung ist bis 
spätestens 31. 3.1983 durchzuführen. 

Ausblick 

Mit der vorgestellten "Erstausgabe" der 
Sicherheitsregeln Span platten an lagen 
soll ein relativ komplexes und variations
reiches Fertigungsgebiet durch eine Vor
schrift sicherheitstechnisch beeinflußt 
werden . Nach anfänglich sehr unter
schiedlichen Meinungen wurde die nun in 
Kraft gesetzte Ausgabe als von allen Ver
handlungspartnern tragbare Lösung 
beurteilt. Hierzu kann festgestellt wer
den, daß 

- die sicherheitstechnische Ausstattung 
viele'r, insbesondere relativ neuer Span
plattenwerke die Forderungen der 
Sicherheitsregeln schon jetzt teilweise 
oder gänzlich erfüllt bzw. sogar übertrifft. 
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Idealisiertes Blockschaltbild einer Spanplattenanlage mit Angabe von Sicherungsmöglichkeiten 

Bedeutung der im Blockschaltbild verwendeten Symbole und Abkürzungen : 

o Fremdkörper-Abscheidung 

O Brand- und Explosions-Schutzein
richtung ::0 eingebaute Sicherheitseinrichtung 

a Schwergutabscheider 
b Reinigungsanlage 
c Metalisuchgerät 
d Magnetscheider 

e Funkenlöschanlage 
f ~inrichtung zur Steuerung und 

Uberwachung des Materialflusses 
9 Explosionsdruckentlastung 
h flammendurchschlagsichere 

Einrichtung 
i Löschanlage 

Bild 4. Idealisiertes Blockschaltbild einer Spanplattenanlage mit Angabe von Sicherungsmög
lichkeiten . 

10 Jahre "schadenprisma" 

- bei der Erarbeitung der Sicherheitsre
geln neben den üblichen Mitgliedern des 
Arbeitskreises "Feuerschutz" in beson
ders großem Umfang Vertreter von 
Betreibern und Anlagenherstellern hin 
zugezogen wurden. 

In den Sicherheitsregeln wurde von For
derungen Abstand genommen, wo noch 
keine ausreichend gesicherten Erkennt
nisse vorliegen . Dies war z. B. bei der 
Festlegung von Grenzwerten für Tempe
raturen und Sauerstoffgehalte bei Trock
nern der Fall. Andererseits wurden auch 
Einrichtungen und Maßnahmen als 
Sicherheitsalternative in die Sicherheits
regeln aufgenommen, die zur Zeit noch 
keinen Eingang in die Holzindustrie 
gefunden haben, aber in anderen Berei
chen schon angewendet werden. 

In der Spanplattenindustrie sind in 
Zukunft interessante Forschungsergeb
nisse und Weiterentwicklungen möglich. 
So laufen derzeit bekanntlich Untersu
chungen über Regelverhalten und -mög
lichkeiten von Trocknern. Schon heute 
werden neue Trockner mit erheblich 
mehr Überwachungs- und Regelaufwand 
installiert als früher. 

Erstmalig wurden für die Holzbranche in 
den Sicherheitsregeln hinsichtlich des 
Brand- und Explosionsschutzes Anlagen
teile, wie z. B. Filter, ausführlicher behan
delt, die auch in anderen Fertigungszwei
gen der Holzindustrie vorkommen. Auch 
für diese anderen Fertigungszweige kann 
die Sicherheitsregel Span platten an lagen 
daher Auswirkungen haben. So beab
sichtigt der Arbeitskreis "Feuerschutz" 
z. B. Sicherheitsregeln "Späneabsau
gung" zu erstellen, die für alle Zweige der 
holzverarbeitenden Industrie anwendbar 
sind. 

Die zu erwartende Weiterentwicklung 
der Anlagentechnik, die bei der Anwen 
dung der Sicherheitsregeln gemachten 
Erfahrungen und die Aufstellung weiterer 
Vorschriften werden vermutlich in abseh
barer Zeit eine Überarbeitung bzw. 
Ergänzung der Sicherheitsregeln Span
plattenanlagen notwendig machen. 
Sachdienliche Anregungen dazu sind 
dem Arbeitskreis "Feuerschutz" im 
Fachausschuß "Holz" willkommen. Ande
rerseits steht der Arbeitskreis zur Beant
wortung von Fragen und zur Beratung zur 
Verfügung. 

Mit Heft 4/81 hat die Zeitschrift "schadenprisma" ihren 10. Jahrgang abgeschlossen. 
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Um unseren Lesern den Überblick über die bisher erschienenen Beiträge zu erleichtern, ist 
diesem Heft ein Gesamt-Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 1972 bis 1981 beigefügt. 

Die Redaktion 




